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►AKTUELL: UMSATZSTEUERLICHE BEHANDLUNG VON GUTSCHEINEN KLARSTELLUNGSBEDÜRFTIG

Der Gesetzgeber hat die umsatzsteuerliche Behand-
lung von Gutscheinen seit 01.01.2019 in § 3 Abs. 13 
Umsatzsteuergesetz geregelt und damit die Gut-
schein-Richtlinie der EU umgesetzt. Es wird zwi-
schen Mehrzweckgutscheinen und Einzweckgut-
scheinen unterschieden. Einzweckgutscheine sind an 
einen bestimmten Liefer- oder Leistungsort gebun-
den und hierfür entsteht die Umsatzsteuer bereits 
mit der Ausgabe des Gutscheins. Mehrzweckgut-
scheine sind flexiblere Wertgutscheine über einen 
bestimmten Betrag, bei denen die Umsatzsteuer erst 
bei Einlösung entsteht. Obwohl die Regelung die 
bisherige Handhabung bestätigt, verbleiben viele 
offene Fragen. Die Bundessteuerberaterkammer hat 
daher mit Brief vom 15.04.2019 eine Klarstellung 
durch das Bundesfinanzministerium gefordert. 
Ein Problemkreis ergibt sich daraus, dass die Fi-
nanzverwaltung häufig eher von einem Einzweck-
gutschein ausgeht als dies der distanzierte Betrach-

ter tun würde. Dies führt zu einer früheren Entste-
hung der Umsatzsteuer und im Konfliktfall zu Zin-
sen und anderen Sanktionen. Auch bei einem Ein-
zweckgutschein muss nämlich die Menge und Art 
der Lieferung bzw. Leistung nicht feststehen, ledig-
lich Ort und Umsatzsteuersatz. Unklar ist dann z. B., 
wie man mit Sortimenten umgeht, die in kleinem 
Umfang Artikel zum ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von Anfang an enthalten oder bei denen diese später 
tatsächlich oder auch nur potenziell hinzukommen 
können. Außerdem muss man bei Einzweckgut-
scheinen die Rechnung mit Gutscheinausstellung 
erteilen, obwohl man Menge und Art der Lieferung 
bzw. Leistung (eine Pflichtangabe) oft nicht kennt. 
Insgesamt wird die Nutzung von Gutscheinen nicht 
durch einen klaren Rechtsrahmen unterstützt. Schon 
die EU-Richtlinie ist sehr rudimentär, obwohl das 
Umsatzsteuerrecht harmonisiert sein sollte. National 
sollte die Finanzverwaltung präzisieren. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG MAI UND JUNI 2019 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.05.2019 11.06.2019 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 11.06.2019 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 11.06.2019 

Umsatzsteuer2 10.05.2019 11.06.2019 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.05.2019 14.06.2019 

Gewerbesteuer 15.05.2019 – 

Grundsteuer 15.05.2019 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 20.05.2019 – 

Sozialversicherung4 28.05.2019 26.06.2019 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Steuerliche Behandlung der Leistungen einer vor 
dem 01.01.2005 abgeschlossenen Direktversiche-
rung in Form einer sog. Aufbauversicherung 
Ein hauptberuflich bei einer Versicherung tätiger 
Generalagent hatte mit seinem Arbeitgeber einen 
Versorgungsvertrag geschlossen. Es handelte sich 
um zwei Direktversicherungsverträge als sog. Auf-
bauversicherungen gegen jährliche Einmalbeträge in 
variabler Höhe. Diese errechneten sich aus dem Be-
standszuwachs gemäß einer vertraglich vereinbarten 
Berechnungsmethode. Beitragszahler war beim ers-
ten Vertrag die Versicherung. Beim zweiten Vertrag 
wurden die Beiträge jeweils hälftig von der Versi-
cherung und dem Generalagenten geleistet. Die Ver-
träge wurden 1982 mit einer Laufzeit bis 2011 abge-
schlossen. Für die Kapitalwerte der von der Versi-
cherung finanzierten Versicherungsleistungen wur-
de zwischen den Beteiligten ein Handelsvertre-
terausgleichsanspruch ausgeschlossen. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Zahlungen 
aus beiden Aufbauversicherungen zum Ablaufzeit-
punkt steuerfrei waren. Es handelte sich um Leis-
tungen der sog. externen Altersversorgung, zu de-
nen auch die Direktversicherung gehört. Die Zah-
lungen gehörten auch nicht zu den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb. Die eventuelle Verrechnung mit 
dem Ausgleichsanspruch spielt für die Beurteilung 
keine Rolle. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht 
einer selbstgenutzten Wohnung 
Renovierungskosten der eigenen Wohnung während 
der Selbstnutzung können steuerlich nur einge-
schränkt im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleis-
tungen oder Handwerkerleistungen geltend gemacht 
werden. Beabsichtigt der Eigentümer die dauerhafte 
Vermietung dieser Wohnung, sind die nach seinem 
Auszug entstandenen Renovierungskosten als vor-
weggenommene Werbungskosten steuerlich abzugs-
fähig, wenn die Vermietungsabsicht nachgewiesen 
oder glaubhaft gemacht wird. Hat er sich noch nicht 
endgültig zur Vermietung entschieden, sind die Re-
novierungskosten erst dann abzugsfähig, wenn eine 
endgültige Vermietungsabsicht besteht. Diese kann 
z. B. durch Zeitungsanzeigen oder die Beauftragung 
eines Maklers nachgewiesen werden. 

Ausübung der Verlängerungsoption bei der Ge-
werbemiete bedarf nicht der Schriftform 
Will ein Mieter die in einem Gewerbemietvertrag 
enthaltene Verlängerungsoption ausüben, ist dabei 
keine Schriftform einzuhalten. Dies hat der Bundes-
gerichtshof entschieden. 

In einem Gewerbemietvertrag war neben einer Fest-
laufzeit eine zehnjährige Verlängerungsoption für 
den Mieter vorgesehen. Diese Option übte der Mie-
ter auch rechtzeitig aus, jedoch per Computerfax 
ohne Unterschrift. Der Vermieter vertrat die Auffas-
sung, dass die Option mangels eingehaltener Schrift-
form nicht wirksam ausgeübt worden sei. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Optionsaus-
übung jedoch wirksam. Die Parteien haben keinen 
neuen Vertrag geschlossen, vielmehr wurde dem 
bestehenden Mietverhältnis lediglich ein neuer Zeit-
abschnitt hinzugefügt. Durch die Optionsausübung 
hat der Mieter mittels einseitiger Erklärung ein ihm 
eingeräumtes Gestaltungsrecht wahrgenommen, das 
keinerlei Formerfordernissen unterliegt. 

Vermietungsplattform Airbnb muss Identität von 
Wohnungsvermietern preisgeben 
In vielen Städten Deutschlands gilt für Wohnraum 
ein Zweckentfremdungsverbot. Danach dürfen 
Wohnungen nicht oder nur in begrenztem Umfang 
als Ferienwohnungen vermietet werden. In München 
ist danach eine Vermietung privater Wohnräume 
länger als acht Wochen im Kalenderjahr für Zwecke 
der Fremdbeherbergung genehmigungspflichtig. 
Die Stadt München hat daher von der in Irland an-
sässigen Vermietungsplattform Airbnb Auskunft 
verlangt, welche Vermieter im Stadtgebiet München 
im Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2018 Wohnungen 
über die Plattform vermietet und dabei die Höchst-
dauer von acht Wochen überschritten haben. 
Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht München be-
stätigte. Die Betreibergesellschaft von Airbnb muss, 
weil sie in Deutschland tätig wird, die nationalen 
Vorschriften befolgen. Daran ändert auch der irische 
Firmensitz nichts. Da die Stadt München zuständig 
war und kein Verstoß gegen EU-Recht oder daten-
schutzrechtliche Bestimmungen vorlag, war nicht 
nur das Auskunftsverlangen, sondern auch das zu-
sätzlich angedrohte Zwangsgeld i. H. v. 300.000 € für 
den Fall der Zuwiderhandlung rechtmäßig. 

►UMSATZSTEUER 

EuGH muss über umsatzsteuerrechtliche Behand-
lung medizinischer Telefonberatung entscheiden 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Verfahren zu ent-
scheiden, in dem es um die Frage geht, ob Umsätze 
aus medizinischer Telefonberatung umsatzsteuer-
pflichtig sind oder ob es sich um umsatzsteuerfreie 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin 
handelt. Die Beratungen wurden im Regelfall von 
besonders geschulten medizinischen Fachangestell-
ten bzw. Krankenschwestern durchgeführt. In mehr 
als einem Drittel der Fälle wurde zudem ein Arzt, 
regelmäßig ein Facharzt, hinzugezogen. 
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Das Gericht hat vor allem Zweifel, ob telefonische 
Beratungsleistungen mit medizinischem Inhalt un-
abhängig von einer konkreten ärztlichen Behandlung 
durch die Auskunft gebende Person und ohne per-
sönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient unter 
die Umsatzsteuerbefreiung für ärztliche Leistungen 
fallen. Es hat die Streitfrage daher dem Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) zur Vorabentschei-
dung vorgelegt. 
Tipp: Umsatzsteuerfestsetzungen für medizinische 
Telefonberatungen sollten offen gehalten werden. 

Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer 
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuer-
rechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies hat der 
Bundesfinanzhof unter Änderung seiner langjähri-
gen Rechtsprechung entschieden. 
Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist der Ge-
meinschafter, nicht aber die Gemeinschaft leistender 
Unternehmer hinsichtlich der mit dem gemeinschaft-
lichen Recht erbrachten Leistungen. Denn die Ge-
meinschaft ist unfähig, Trägerin von Rechten und 
Pflichten zu sein. Sie nimmt weder selbst noch durch 
Vertreter am Rechtsverkehr teil. Folglich sind bei 
einer gemeinschaftlich bezogenen Leistung die ein-
zelnen Gemeinschafter entsprechend ihrer Beteili-
gungsquote Leistungsempfänger und zum Vorsteu-
erabzug berechtigt. 
Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher und meh-
rere weitere Erfinder zusammen eine Erfindung ge-
macht, sodass ihnen das Recht auf das Patent ge-
meinschaftlich zustand. Da die Beteiligten keine be-
sondere Vereinbarung getroffen hatten, war bei der 
Erfindergemeinschaft aufgrund der bloßen Tatsache 
der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit von ei-
nem Gemeinschaftsverhältnis als Bruchteilsgemein-
schaft auszugehen. Daher war der Forscher als Ge-
meinschafter Unternehmer und Steuerschuldner ent-
sprechend seinem Anteil. 

Entgelte für Garantiezusagen eines Gebrauchtwa-
genhändlers sind umsatzsteuerfrei 
Ein Gebrauchtwagenhändler bot im Zusammenhang 
mit dem Verkauf der Fahrzeuge auch eine erweiterte 
Gebrauchtwagengarantie an. Der Käufer konnte im 
Garantiefall wählen, ob er die Reparatur beim Händ-
ler oder in einer anderen Werkstatt ausführen ließ. 
Der Händler hatte für den Garantiefall bei einer Ver-
sicherungsgesellschaft eine Rückversicherung abge-
schlossen. Über die Zusatzgarantie stellte er gegen-
über den Käufern eine Rechnung ohne Ausweis von 
Umsatzsteuer, aber mit 19 % Versicherungssteuer 
aus und behandelte die Entgelte in seinen Umsatz-
steuererklärungen als steuerfrei. Das Finanzamt 
meinte, die Garantiezusage sei eine unselbstständige 
Nebenleistung zum Gebrauchtwagenverkauf und 
daher umsatzsteuerpflichtig. 

Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Händler 
recht, weil er dem Käufer Versicherungsschutz ver-
schafft hatte, der der Versicherungssteuer unterlag. 
Hierdurch soll eine doppelte Belastung des Versi-
cherten mit Versicherungssteuer und Umsatzsteuer 
vermieden werden. 

Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises 
auf Übernachtung und Frühstück bei Beherber-
gungsbetrieben 
Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz von 7 %. Erbringt der Betrieb 
auch Frühstücksleistungen, unterliegen diese Um-
sätze dem Regelsteuersatz von 19 %. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschie-
den, dass Frühstücksleistungen auch dann von der 
Steuerermäßigung ausgenommen sind, wenn sie 
Nebenleistungen zu den ermäßigt zu besteuernden 
Übernachtungsleistungen sind. Ein Gesamtpreis für 
Übernachtung und Frühstück müsse auf die beiden 
Leistungen aufgeteilt werden. Eine Schätzung von 
80 % Übernachtungsleistung und 20 % Frühstücks-
leistung führe zumindest dann zu angemessenen 
Ergebnissen, wenn der so ermittelte Frühstückspreis 
sich im Rahmen des am örtlichen Markt Üblichen 
hält. Eine Schätzung anhand der Kalkulation des 
Gesamtpreises durch den Unternehmer komme nur 
in Betracht, wenn eine solche Kalkulation im Vor-
hinein erstellt worden sei. 
Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für Über-
nachtungsgäste nicht die Möglichkeit, das Frühstück 
(mit Preisminderung) „abzuwählen“. Daher erschien 
eine Aufteilung nach den Einzelverkaufspreisen 
nicht möglich. Auch konnte der Einzelverkaufspreis 
für die Übernachtungsleistung aufgrund dessen 
nicht im Wege der Subtraktion des Einzelverkaufs-
preises für ein Frühstück (an Nicht-Übernachtungs-
gäste) vom Gesamtpreis für die jeweilige Übernach-
tung mit Frühstück ermittelt werden. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bei Pkw-Rabat-
ten an Beschäftigte eines Vertragspartners 
Ein Automobilwerk gewährte den Mitarbeitern sei-
nes Vertragspartners, einem auf die Herstellung von 
Getrieben spezialisierten Unternehmen, Rabatte 
beim Kauf von jährlich bis zu vier Fahrzeugen aus 
seiner Produktion. Getriebehersteller und Automo-
bilwerk waren gesellschaftsrechtlich miteinander 
verbunden. Produkte des Getriebeherstellers wur-
den auch an das Automobilwerk geliefert. Voraus-
setzung für die Nachlassgewährung war der Kauf 
eines Kraftfahrzeugs bei einem örtlichen hersteller-
gebundenen Händler. Das Finanzamt behandelte die 
Rabatte bei den Arbeitnehmern des Getriebeherstel-
lers als steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
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Hiergegen wandte sich ein Mitarbeiter des Getriebe-
herstellers. Er vertrat die Auffassung, das Automo-
bilwerk verfolge mit der Gewährung der Preisnach-
lässe vorrangig eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 
Mitarbeiter verbundener Unternehmen wären wich-
tige Markenbotschafter mit Multiplikator-Effekt, um 
die Fahrzeuge des Automobilwerks bekannter zu 
machen. Die Initiative für die Preisnachlässe gehe 
vom Automobilwerk aus. Sein Arbeitgeber, der Ge-
triebehersteller, wirke an der Preisgestaltung des 
Automobilwerks nicht mit. 
Das Finanzgericht Köln folgte der Argumentation 
des Mitarbeiters. Es sah keinen Zusammenhang zwi-
schen Vorteilsgewährung und Arbeitsleistung. Der 
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Sachgrundlose Befristung bei Vorbeschäftigung 
regelmäßig unzulässig 
Ein Arbeitsvertrag kann ohne sachlichen Grund 
nicht befristet werden, wenn mit demselben Arbeit-
geber schon vorher einmal ein befristetes oder unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
Ein Arbeiter war von März 2004 bis September 2005 
als gewerblicher Mitarbeiter bei einem Unternehmen 
tätig. Im August 2013 stellte das Unternehmen den 
Mann erneut sachgrundlos befristet als Facharbeiter 
ein. Die Parteien verlängerten die Vertragslaufzeit 
mehrfach, zuletzt bis August 2015. Der Arbeiter ver-
trat die Auffassung, dass sein Arbeitsverhältnis zu 
diesem Zeitpunkt nicht geendet habe. 
Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. 
Das Verbot der sachgrundlosen Befristung kann 
zwar unzumutbar sein, wenn die Vorbeschäftigung 
sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet oder sehr 
kurz war. Um einen solchen Fall handelte es sich 
hier aber nicht. Vielmehr lag das vorige Arbeitsver-
hältnis im entschiedenen Fall nicht sehr lange, son-
dern nur acht Jahre zurück. 
Hinweis: Das Bundesarbeitsgericht hat damit seine 
frühere Rechtsprechung geändert, wonach es eine 
erneute sachgrundlose Befristung für zulässig hielt, 
wenn zwischen den Beschäftigungsverhältnissen 
mehr als drei Jahre lagen. 

Kein Unfallversicherungsschutz bei Handynut-
zung im Straßenverkehr 
Eine Hotelangestellte wurde auf dem Heimweg von 
der Arbeit beim Überqueren eines unbeschrankten 
Bahnübergangs von einer Bahn erfasst. Sie erlitt da-
bei Frakturen im Kopfbereich, eine Hirnblutung und 
befand sich monatelang in stationärer Behandlung. 
Da die Angestellte zum Unfallzeitpunkt mit dem 
Handy telefoniert hatte, lehnte es die Berufsgenos-
senschaft ab, einen Arbeitsunfall anzuerkennen. 
Das Sozialgericht Frankfurt am Main gab der Be-
rufsgenossenschaft recht. Zwar war die Frau als Be-

schäftigte auf dem Heimweg grundsätzlich gesetz-
lich unfallversichert. Umfasst sei hiervon jedoch nur 
die Tätigkeit des Nachhausegehens vom Arbeitsort, 
nicht auch das gleichzeitige Telefonieren. Es handele 
sich daher um eine gemischte Tätigkeit durch 
gleichzeitiges Ausüben einer versicherten Verrich-
tung (Nachhausegehen) und einer unversicherten 
Verrichtung (Telefonieren). Ein Arbeitsunfall sei nur 
gegeben, wenn der Unfall wesentlich durch die ver-
sicherte Tätigkeit verursacht sei. 
Im entschiedenen Fall sei die Wahrnehmungsfähig-
keit der Frau durch das Telefonieren jedoch deutlich 
eingeschränkt gewesen, sodass das hierdurch be-
gründete erhebliche Risiko maßgeblich zu dem Un-
fall geführt habe. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Liebhaberei bei Dauerverlusten 
Ergeben sich aus dem Betrieb eines Geschäftes über 
Jahre erhebliche Verluste, ohne dass Umstrukturie-
rungsmaßnahmen ergriffen werden, können die Ver-
luste nach einer gewissen Anlaufphase als Liebhabe-
rei eingestuft werden und sind damit ab diesem 
Zeitpunkt steuerlich nicht mehr anzuerkennen. 
Hintergrund: Die Erzielung von Einkünften setzt 
eine Einkünfteerzielungsabsicht voraus. Fehlt die 
Einkünfteerzielungsabsicht, spricht man von Lieb-
haberei. Es ist dann anzunehmen, dass die Verluste 
aus privaten Gründen in Kauf genommen werden. 
Eine steuerliche Berücksichtigung scheidet aus. 
Sachverhalt: Die Antragstellerin im Eilverfahren war 
hauptberuflich Geschäftsführerin einer GmbH. Ne-
benberuflich betrieb sie seit 2007 in einem kleinen 
Wintersportort mit ca. 2.300 Einwohnern ein Mode-
geschäft für hochwertige Damen- und Herrenmode 
und beschäftigte Arbeitnehmer, u. a. eine Freundin. 
Im Zeitraum von 2007 bis 2017 erzielte sie Verluste 
in Höhe von ca. 800.000 €. Das Finanzamt erkannte 
die Verluste bis einschließlich 2012 an, danach aller-
dings nicht mehr. Im Jahr 2018 stellte die Antragstel-
lerin den Betrieb des Modegeschäftes ein. 
Entscheidung: Das Finanzgericht München wies den 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ab, nach-
dem vorläufig anerkannte Verluste für mehrere Jah-
re gestrichen wurden. Die Berücksichtigung von 
Verlusten setzt voraus, dass der Steuerpflichtige 
über die gesamte Dauer seiner Tätigkeit einen „To-
talgewinn“ erzielen will. Bei einem Verlustbetrieb ist 
zu prüfen, ob die Tätigkeit der Befriedigung persön-
licher Neigungen oder der Erlangung wirtschaftli-
cher Vorteile außerhalb des Steuerrechts dient oder 
ob die Verluste aus persönlichen Gründen hinge-
nommen wurden. Im Streitfall hat die Antragstelle-
rin jahrelang Verluste hingenommen, ohne hierauf 
mit Umstrukturierungsmaßnahmen reagiert oder ein 
schlüssiges Betriebskonzept erstellt zu haben. 


